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RS OGH 1975/6/13 11Os71/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1975

Norm

StGB §48 Abs1

Rechtssatz

Die dem Gesetz bisher nach § 12 Abs 3 BedVG zustehende Befugnis (die mindestens einjährige) Probezeit bei einem

Strafrest von weniger als drei Jahren über dessen Dauer hinaus und auf drei Jahre auszudehnen, steht ihm seit dem

01.01.1975 nicht mehr zu.

Entscheidungstexte

11 Os 71/75
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